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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

82/04 Apotheken Arzneimittel

Norm

ApG 1907 §10 Abs2;

ApG 1907 §14;

AVG §56;

AVG §66 Abs4;

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

1. AVG § 66 heute

2. AVG § 66 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 66 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 2012/10/0127

Rechtssatz

Die "Angelegenheit" eines Apothekenkonzessionsverfahrens wird - soweit es um die räumliche Komponente geht -

grundsätzlich durch einen gesetzmäßig umschriebenen Standort und nicht durch den Ort der künftigen Betriebsstätte

bestimmt. So folgt etwa aus § 14 ApG 1907, dass dem Gesetz die Annahme zu Grunde liegt, Verlegungen der

Betriebsstätte innerhalb eines - gesetzmäßig festgesetzten - Standortes hätten im Allgemeinen keine wesentlichen

Auswirkungen auf die Bedarfssituation. Ergibt sich, dass eine während des Verfahrens erfolgte Veränderung der in

Aussicht genommenen Betriebstätte, obwohl sie sich innerhalb des Standortes hält, zu einer im Ergebnis wesentlich

anderen Bedarfssituation führt, so kann nicht mehr davon gesprochen werden, dass durch diese Änderung die zu

entscheidende Angelegenheit nur unwesentlich geändert würde. Würde daher eine Änderung der beantragten

Betriebsstätte zu einer anderen Beurteilung betreEend das Vorliegen der negativen Bedarfsvoraussetzungen gemäß §

10 Abs. 2 ApG 1907 führen, so liegt eine einem Neuantrag gleich kommende ModiFkation des Konzessionsantrages vor

(vgl. E 9. September 2009, 2008/10/0011; E 18. Februar 2010, 2008/10/0079; E 27. Jänner 2011, 2010/10/0056).Die

"Angelegenheit" eines Apothekenkonzessionsverfahrens wird - soweit es um die räumliche Komponente geht -

grundsätzlich durch einen gesetzmäßig umschriebenen Standort und nicht durch den Ort der künftigen Betriebsstätte

bestimmt. So folgt etwa aus Paragraph 14, ApG 1907, dass dem Gesetz die Annahme zu Grunde liegt, Verlegungen der

Betriebsstätte innerhalb eines - gesetzmäßig festgesetzten - Standortes hätten im Allgemeinen keine wesentlichen

Auswirkungen auf die Bedarfssituation. Ergibt sich, dass eine während des Verfahrens erfolgte Veränderung der in
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Aussicht genommenen Betriebstätte, obwohl sie sich innerhalb des Standortes hält, zu einer im Ergebnis wesentlich

anderen Bedarfssituation führt, so kann nicht mehr davon gesprochen werden, dass durch diese Änderung die zu

entscheidende Angelegenheit nur unwesentlich geändert würde. Würde daher eine Änderung der beantragten

Betriebsstätte zu einer anderen Beurteilung betreEend das Vorliegen der negativen Bedarfsvoraussetzungen gemäß

Paragraph 10, Absatz 2, ApG 1907 führen, so liegt eine einem Neuantrag gleich kommende ModiFkation des

Konzessionsantrages vor vergleiche E 9. September 2009, 2008/10/0011; E 18. Februar 2010, 2008/10/0079; E 27.

Jänner 2011, 2010/10/0056).
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